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Goldschlägistrasse, Parzelle Kataster-Nr. 9021 
Aufhebung des Flurwegs Nr. 10 

 
An der Volksabstimmung vom 30. November 2014 genehmigten die Stimmberechtigten einen Kre-
dit von 6.5 Mio. Franken für die Verlängerung der Goldschlägistrasse. Das Teilstück der Gold-
schlägistrasse zwischen Brandstrasse und Bernstrasse, Parzelle Kataster-Nr. 9021, ist ein Flurweg 
im Sinne des Landwirtschaftsgesetzes und muss im Zuge des Strassenbaus aufgehoben werden. 
Die Aufhebung stützt sich u.a. auf die Bestimmungen des Landwirtschaftsgesetzes (§ 115), wonach 
Flurwege aufzuheben sind, wenn sie nicht mehr land- und forstwirtschaftlichen Zwecken dienen 
sowie auf das Strassenbauprojekt mit Ausbau der Goldschlägistrasse zur Quartiererschliessung 
und Verbindung zwischen Brand- und Bernstrasse. 
 
Für die Aufhebung ist eine öffentliche Publikation des stadträtlichen Aufhebungsbeschlusses im 
Amtsblatt mit anschliessendem Gesuch zur Aufhebung an den Kanton Zürich, ALN Amt für Land-
schaft und Natur, Abteilung Landwirtschaft, erforderlich. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 
 
1. Der Flurweg Nr. 10, Parzelle Kataster-Nr. 9021, ist gemäss Bestimmungen des Landwirt-

schaftsgesetzes (§ 115) aufzuheben. 
 

2. Die Abteilung Finanzen und Liegenschaften wird beauftragt, die amtliche Publikation vorzu-
nehmen sowie das Aufhebungsgesuch an den Kanton, ALN Amt für Landschaft und Natur, 
Abteilung Landwirtschaft, zu stellen. 

 
3. Mitteilung an 

 Abteilungsleiter Bau und Planung 

 Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 

 Bereichsleiter Liegenschaften 

 Bausekretär 

 Archiv 
 
Status: öffentlich 
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